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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

beko Bitu-Dicht -silver-
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Bauchemie

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):

Telefon: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-Mail: info@beko-group.com
Webseite: www.beko-group.com

1.4. Notrufnummer
Gesundheit Österreich, 24h: +43 (0) 1 406 4343

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung 
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Reproduktionstoxizität  (Repr. 2) H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schädigen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition  (STOT RE 2)

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer
oder wiederholter Exposition. (...)

Gewässergefährdend 
(Aquatic Chronic 3)

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS08
Gesundheitsgefahr

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Achtung

bk Handel GmbH
F¿rstenallee 1
AT-5020 Salzburg
Austria
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Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. (...)

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P303 + P361 +
P353

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Zusätzliche Hinweise:
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
Quarz

2.3. Sonstige Gefahren
Andere schädliche Wirkungen:
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengen.

Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidenti-
fikatoren

Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzen-
tration

CAS-Nr.: 7429-90-5
EG-Nr.: 231-072-3

Aluminiumpulver (phlegmatisiert)
Flam. Sol. 1
H228

< 25
%

CAS-Nr.: 85536-20-5
EG-Nr.: 287-502-5

Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
Acute Tox. 4, Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 3, Repr. 2,
Skin Irrit. 2
H226-H304-H312-H315-H319-H332-H361

< 17
%

CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 265-150-3

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere
Asp. Tox. 1, Carc. 1B, Muta. 1B

  Gefahr  H304-H340-H350

< 5
%

CAS-Nr.: 64742-95-6
EG-Nr.: 265-199-0

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische
Asp. Tox. 1, Carc. 1B, Muta. 1B

  Gefahr  H304-H340-H350

< 5
%

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarz
STOT RE 1
H372

< 1,5
%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Bei Hautkontakt:
Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser
spülen und Augenarzt aufsuchen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind,
ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerzen
Benommenheit
Übelkeit
Magen-Darm-Beschwerden
Längerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut führt zu Reizsymptomen wie Rötung,
Blasenbildung, Hautentzündung etc., Verursacht Hautreizungen.
Augenkontakt: Verursacht Augenreizung. Rötung der Bindehaut. Schmerzempfindung kann verzögert
auftreten.
Einatmen: Reizung der Atemwege

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Kohlendioxid (CO2), Löschpulver, Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum
Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid, Giftige Gase

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Benutzung von Atemschutzgeräten. Vollschutzanzug. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Für Frischluft sorgen. Alle Zündquellen entfernen. Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt
8). Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Keine Daten verfügbar

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen.

Für Reinigung:
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Für Frischluft sorgen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Brandschutzmaßnahmen:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise:
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.
Fernhalten von: Lebensmittelaromen und Nährstoffe, Brennbarer Stoff

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
Schützen gegen: Hitze, Frost
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7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunfts-
land)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

MAK (AT) Aluminiumpulver (phlegmati
siert)
CAS-Nr.: 7429-90-5

① 10 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion)

MAK (AT) Aluminiumpulver (phlegmati
siert)
CAS-Nr.: 7429-90-5

② 20 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion, max. 2x60 min./Schicht)

MAK (AT) Aluminiumpulver (phlegmati
siert)
CAS-Nr.: 7429-90-5

① 5 mg/m³
⑤ (alveolengängige Fraktion)

MAK (AT) Aluminiumpulver (phlegmati
siert)
CAS-Nr.: 7429-90-5

② 10 mg/m³
⑤ (alveolengängige Fraktion, max. 2x60 min./Schicht)

MAK (AT) Naphtha (Erdöl), mit Wassers
toff behandelte schwere
CAS-Nr.: 64742-48-9

① 200 mL/m³
② 400 mL/m³
⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aro
matischen Kohlenwasserstoffen von weniger als 1 %, an n-
Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von wen
iger als 25 %)

MAK (AT) Naphtha (Erdöl), mit Wassers
toff behandelte schwere
CAS-Nr.: 64742-48-9

① 170 mL/m³
② 340 mL/m³
⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aro
matischen Kohlenwasserstoffen von weniger als 1 %, an n-
Hexan von weniger als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von 25
% oder mehr)

MAK (AT) Lösungsmittelnaphtha (Erdöl
), leichte aromatische
CAS-Nr.: 64742-95-6

① 20 mL/m³
② 40 mL/m³
⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an arom
atischen Kohlenwasserstoffen von mehr als 25 %)

MAK (AT) Lösungsmittelnaphtha (Erdöl
), leichte aromatische
CAS-Nr.: 64742-95-6

① 70 mL/m³
② 140 mL/m³
⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an arom
atischen Kohlenwasserstoffen von 1 % bis 25 % und an Hexan
en von weniger als 1 %)

BOELV (EU) Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

① 0,1 mg/m³
⑤ (Silica,crystalline; respirable fraction)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Aluminiumpulver (phlegmatisiert)
CAS-Nr.: 7429-90-5

3,72 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, langfristig, systemisch

Aluminiumpulver (phlegmatisiert)
CAS-Nr.: 7429-90-5

3,95 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② oral, langfristig, systemisch

Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

77 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, langfristig, systemisch

Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

14,8 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② inhalativ, langfristig, systemisch

Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

180 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② dermal, langfristig, lokal

Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

108 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② dermal, langfristig, lokal

Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

1,6 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② oral, langfristig, systemisch

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatisc
he
CAS-Nr.: 64742-95-6

150 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, langfristig, systemisch

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatisc
he
CAS-Nr.: 64742-95-6

32 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② inhalativ, langfristig, systemisch

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatisc
he
CAS-Nr.: 64742-95-6

25 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② dermal, langfristig, lokal

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatisc
he
CAS-Nr.: 64742-95-6

11 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② dermal, langfristig, lokal

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatisc
he
CAS-Nr.: 64742-95-6

11 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② oral, langfristig, systemisch

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

1.500 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, langfristig, systemisch

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

900 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② inhalativ, langfristig, systemisch

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

300 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② dermal, langfristig, lokal

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

300 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② dermal, langfristig, lokal

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

300 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② oral, langfristig, systemisch

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

0,327 mg/l ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

0,327 mg/l ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

12,46 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

12,46 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser
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Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt
CAS-Nr.: 85536-20-5

2,31 mg/kg ① PNEC Boden

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Vermeiden von: Augenkontakt, Hautkontakt

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

 
Augen-/Gesichtsschutz:
DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss
deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
Mindestschichtdicke: ≥ 0,02mm
Benutzung von Schutzhandschuhen: Polyethylen
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualtiätsmerkmalen abhängig und vom Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): ≥10 min (EN ISO 374)

Körperschutz: Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.
Atemschutz:
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) (DIN EN 133)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: Paste Farbe: silbergrau
Geruch: charakteristisch Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter bei

°C
Methode Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht

anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur nicht bestimmt
Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

nicht bestimmt
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Parameter bei
°C

Methode Bemerkung

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte nicht bestimmt
Schüttdichte nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit Nicht mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch nicht bestimmt
Viskosität, kinematisch > 20,5 mm²/s

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität
Thermische Zersetzung: Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen
Reaktionen auf.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien
Oxidationsmittel, stark
Starke Säure, starke Basen

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
85536-20-5 Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrolschnitt LD50 oral:

3.523 mg/kg
LD50 dermal:

1.100 mg/kg
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf):

11 mg/l 4 h

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.
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Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
Aquatische Toxizität:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Zusätzliche Angaben:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Akkumulation / Bewertung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden
Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 deutlich wassergefährdend
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: nicht anwendbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen
Vorschriften.

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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Landtransport (ADR/
RID)

Binnenschiffs-
transport (ADN)

14.1. UN-Nr.
Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften:
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2015/830/UE
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen [Seveso-
III-Richtlinie]
Namentlich genannte gefährliche Stoffe: keine/keiner
Verwendungsbeschränkung gemäß REACH Anhang XVII Nr.: Beschränkungsbedingung: 3

15.1.2. Nationale Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung 
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Reproduktionstoxizität  (Repr. 2) H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schädigen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition  (STOT RE 2)

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer
oder wiederholter Exposition. (...)

Gewässergefährdend 
(Aquatic Chronic 3)

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228 Entzündbarer Feststoff.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H340 Kann genetische Defekte verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. (...)

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach besten Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung.


	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

